
Bundesstiftung Mutter und Kind – Hilfen für Schwangere aus Hamburg:

Sie können diesen Antrag nur zusammen mit einer Beraterin stellen. 

Sie müssen in Hamburg wohnen oder sich dauerhaft in Hamburg aufhalten.

Bitte vereinbaren Sie zuerst einen Beratungstermin.

Zur Beratung bringen Sie bitte folgendes mit:

 Ihren Ausweis 

 oder Ihren Pass, Ihren Aufenthaltstitel, Ihre Duldung mit einer Meldebescheinigung

 Ihren Mutterpass

 Ihren Mietvertrag und einen Nachweis über Ihre Kosten für Heizung und Wasser

  wenn Sie arbeiten: die Lohnabrechnungen der letzten drei Monate von Ihnen  

und Ihrem Partner

  wenn Sie Kinder haben folgende Nachweise:  

  • Was die Betreuung der Kinder kostet

  • Wieviel Unterhalt Sie bekommen

  • Wieviel Unterhalt Sie bezahlen

   wenn Sie Sozialleistungen erhalten aktuelle Bescheide (alle Seiten)

 Jobcenter, Sozialamt, Wohngeldamt

  wenn Sie zur Schule gehen oder studieren:

 Bescheid vom BaföG-Amt oder Nachweis eines Stipendiums

 alle weiteren Papiere über Einkommen und Vermögen

 Ihre Girokarte mit IBAN und BIC
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Ihren Ausweis 
oder 
Pass mit Melde-Bescheinigung

Ihren Mutterpass

    

Wenn Sie sonst noch Einkommen haben
bringen Sie bitte die Papiere dafür mit.

Ihre Kontokarte
mit der IBAN und BIC

Wenn Sie Sozial-Leistungen erhalten:
vom aktuellen Bescheid alle Seiten

zum Beisspiel 

vom Jobcenter
vom Sozialamt
vom Wohn-Geld-Amt
vom BAFöG-Amt
vom Stipendium

Wenn Sie arbeiten:
die letzten 3 Lohn-Abrechnungen
von Ihnen und von Ihrem Partner

und den Brief 
was die Miete kostet
was das Wasser kostet
was die Heizung kostet

Wenn Sie Kinder haben:
was die Betreuung kostet

wieviel Unterhalt Sie oder Ihr Partner bezahlen.

Die Geburts-Urkunde von Ihrem jüngsten Kind

Die Beraterin kann Ihnen sagen,
bei welchen Ämtern Sie vielleicht Geld beantragen können.

Vielleicht können Sie auch einen Antrag stellen bei der

Bundes-Stiftung „Mutter und Kind“

Im § 2 des Stiftungsgesetzes steht:
„Die Mittel der Bundes-Stiftung werden vorrangig für 
Zuwendungen an werdende Mütter zur Verfügung gestellt, 
die sich während der ersten Monate der Schwangerschaft 
wegen einer Notlage an eine 
Schwangerschaft-Beratungsstelle wenden.“

https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

In Hamburg können Sie diesen Antrag 
nur mit einer Beraterin zusammen stellen.

Sie müssen in Hamburg wohnen 
(Meldebescheinigung).

Sie müssen einen gültigen Aufenthalt haben.
Ein Visum allein reicht nicht.

Wenn Sie Beratung brauchen,
rufen Sie auf jeden Fall an,
um einen Termin zu vereinbaren.

 

    

Zur Beratung bringen Sie bitte mit
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UNTERSTÜTZUNG VON 
SCHWANGEREN FRAUEN 
durch die Bundesstiftung
Mutter und Kind

Zentrale Einrichtung der Bundesstiftung 
Mutter und Kind in Hamburg


